
 

S A T Z U N G  
DER STADT NEUMÜNSTER 

ZUR EINBEZIEHUNG EINZELNER AUSSENBEREICHSFLÄCHEN 

SÜDÖSTLICH DER ITZEHOER STRASSE 

IN DEM IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEIL 

- ERGÄNZUNGSSATZUNG NACH § 34 ABS. 4 NR. 3 BAUGESETZBUCH - 

 
 
 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung 
vom    folgende Satzung bestehend aus der Planzeichnung und dem folgenden Text, be-
schlossen: 
 
 
Die Flächen des ehemaligen Spielplatzes an der Itzehoer Straße östlich der Glückstädter Straße 
Nr. 1 werden in dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen. Für die in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil einbezogenen Grundstücke gelten die in der Planzeichnung getroffe-
nen Festsetzungen. 
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